
„Der Beihilfeberater“

Dienstleistung in der privaten
Beihilfebearbeitung

21.10.25 15:00 Uhr HG Selfkantkaserne

Für Beihilfeberechtigte ist per Gesetz die Teilnahme am System Beihilfe festgelegt. Die
Beihilfe ist Teil der Alimentation.  Wegen der Kompliziertheit, der Unübersichtlichkeit und
der  juristischen  Sprache  des  Beihilferechts  entstehen  für  die  Beihilfeberechtigten
möglicherweise Erstattungslücken und höher Eigenanteile. Die vollständige Erstattung des
eigentlich zustehenden Anspruchs ist häufig ohne fremde Hilfe nur schwer zu erreichen.

Es gilt leider regelmäßig – je höher das Alter, desto eher treten finanzielle Verluste!

Der Sozialdienst der Bundeswehr kann und will die Beihilfeberatung nicht flächendeckend
sicherstellen. Und eine Aufgabenverlagerung auf Angehörige ist vielfach nicht machbar.

Es gibt Dienstleister, die hier helfen. Dienstleistung kostet. Und was bekomme ich dafür.

Der Vertragspartner  der  Förder-
gesellschaft  gibt  uns  Auskunft.
Herr  Albrecht  Basse  und  Herr
Stephan  Forster  von  Medirenta

informieren uns über die Dienstleistung auf und geben Auskunft auf Fragen.

Frage 1 lautet: “Ich bin beihilfeberechtigt und rechne für mich und meine Ehefrau regel-
mäßig ab. Was würde mich das monatlich bei der Medirenta kosten?“

Frage 2 lautet: „Wie wird der Zahlungsverkehr geregelt?“

Frage 3 lautet: „Was passiert wenn Pflege hinzukommt?“

Beim anschließenden Biercall wird es sicherlich zu vertiefenden persönlichen Gesprächen
kommen.

Wir haben noch Geld aus dem MEM für das Bier.

Eine Anmeldung hilft uns bei der Organisation und beim Einlassverfahren,
daher  bitte  anmelden  bis  17.10.25  unter  anmeldung@kerh-gk.de  oder
telefonisch bei Karsten Kubitz. Wer keinen Kasernenausweis besitzt bitte
mit Ausweisnummer.


